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G rundsätze  zur
Kr isenkommunika t ion

Jede Form einer Krise an einer Schule stösst bei den Medien meist auf grosses Interesse.

Bei unzureichender Informationsarbeit läuft eine Schule Gefahr, Unsicherheit und Verwirrung

zu erzeugen und Gerüchten, Spekulationen Tür und Tor zu öffnen. In den letzten Jahren haben

viele Schulen einen adäquaten Umgang mit den Medien gefunden. Wir haben die wichtigsten

Punkte, die zu berücksichtigen sind, zusammengestellt.

Als Basis für eine gute Informationsar-

beit bietet sich ein schulisches Informa-

tionskonzept an, das sowohl für den Un-

terrichtsalltag als auch für den Krisen-

fall inhaltliche Grundsätze, geregelte Ab-

läufe und Kompetenzen festlegt. Es regelt,

wer wen, wann, wie, worüber informiert.

Dazu gehören sowohl schulinterne Infor-

mationsregelungen als auch Regelungen

in der Zusammenarbeit mit Eltern, Fach-

stellen, der Öffentlichkeit und dem BKS.

Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  M e d i e n sammenarbeit mit lokalen Medien zu pfle-

gen.

Im Krisenfall ist es sehr wertvoll, wenn

die Schule und lokale Medienschaffende

sich bereits kennen und sich gegenseitig

vertrauen können. Denn spätestens im

Krisenfall ist es für eine Schule unerlässlich,

mit den Medien aktiv zu kooperieren. Fol-

gende Grundsätze sollten dabei beachtet

werden:

Offizielle Ansprechperson bestimmen:

Medienkontakte sind in Krisenfällen strikte

einer einzigen Person zu übertragen, z. B.

der Schulleitung oder einem bzw. einer von

der Schulleitung bestimmten Medienver-

antwortlichen.

Medienkontakte steuern: Ein gravie-

render Vorfall an einer Schule findet mit

grosser Wahrscheinlichkeit den Weg an die

Öffentlichkeit. Es empfiehlt sich deshalb

in den meisten Fällen, aktiv über die wich-

tigsten Vorkommnisse und Massnahmen

sachlich und prägnant zu informieren.

Damit ist die Chance grösser, den Infor-

mationsablauf selber steuern zu können.

Information von innen nach aussen:

Bevor die Medien und damit eine breite

Öffentlichkeit informiert werden können,

muss sichergestellt sein, dass alle involvier-

ten Personen über den gleichen Informa-

tionsstand verfügen. Schülerinnen und

Schüler, Eltern, Lehrpersonen, Schul- und

politische Behörden müssen unbedingt

vor den Medien informiert werden. Hier

gilt der Grundsatz, dass die verschiedenen

Kreise in einem geplanten Ablauf von in-

nen (= schulintern) nach aussen (= breite

Öffentlichkeit) mit den Informationen

bedient werden.12
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Einen w i cht igen Platz  in  e inem schulischen Infor mat ionskonzep t  nehmen
Abmachungen und Richtl inien zum Umg ang mit  Medien ein.

Einen wichtigen Platz in einem schulischen

Informationskonzept nehmen Abmachun-

gen und Richtlinien zum Umgang mit Me-

dien ein. Eine Schule soll in der Öffentlich-

keit wahrgenommen werden. Medien sind

ein möglicher Kanal, um diese Wahrneh-

mung herzustellen. Spezielle schulische An-

lässe wie Projektwochen, Projektarbeiten,

Klassenlager oder Schulfeiern sind gute Ge-

legenheiten, um eine kontinuierliche Zu-
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Fokus aufs Wesentliche: Medien sind

neugierig, das ist Teil ihrer Professionalität.

Umso mehr gilt: sich gut vorbereiten und

nur sagen, was man später auch gedruckt

sehen will. Bei offenen oder unerwarteten

Fragen nicht ins Plaudern kommen, son-

dern sich Gesprächspausen zum Nachden-

ken erlauben und besonnen antworten. Auf

Anfragen seitens der Medien sollte nie un-

vorbereitet oder unter Stress eingetreten

werden, sondern es muss genügend Zeit

gewonnen werden, um allfällige Rückfra-

gen tätigen und Antworten mit Bedacht

vorbereiten zu können. Genügend Vorbe-

reitungszeit kann gewonnen werden, in-

dem z.B. ein Rückruftermin vereinbart

oder auf den nächsten verbindlichen Zeit-

punkt für weitere Informationen verwiesen

wird.

Selektive Authentizität: Nur gesicherte

Informationen als Tatsachen vermitteln.

Weder auf Spekulationen eingehen noch

selber solche ins Gespräch bringen. Dabei

gilt: Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt

werden, aber alles, was gesagt wird, muss

wahr sein. Wo Zweifel und Unsicherheiten

bestehen, entweder keine Informationen

geben oder bestehende Zweifel explizit

erwähnen.

Kongruenz: Alle Medien werden mit Vor-

teil gleich behandelt und mit gleichen In-

formationen bedient. Widersprüchliche

Informationen sind zu vermeiden. Hilf-

reich sind von der Schulleitung oder dem

Medienverantwortlichen abgefasste schrift-

liche Medienmitteilungen (Wortregelun-

gen), die an interessierte Medien versandt

werden. Eine Medienmitteilung sollte eine

kurze Beschreibung des Ereignisses sowie

der durchgeführten und geplanten Mass-

nahmen beinhalten. Wichtig: Im Krisenfall

müssen sämtliche Informationskanäle kon-

gruent bedient werden, das heisst, die

Wortregelungen müssen für Medien und

andere zu informierende Kreise möglichst

identisch sein.

Loyal und fair bleiben: Schuldzuweisun-

gen und vorschnelle Erklärungen sind kon-

traproduktiv. Andere Personen und Institu-

tionen sollen weder angeschuldigt noch

angegriffen werden.

Mitgefühl zeigen: Wo menschliches Leid

zu beklagen ist (z.B. Verletzte), zeugt es von

sozialer Kompetenz, Betroffenheit und das

eigene Bedauern auszudrücken.

Aufklärung unterstützen: Informatio-

nen, auch gesicherte Fakten, sind zurück-

zuhalten, wenn andernfalls die Aufklärung

eines Vorfalls gefährdet wäre. Deswegen

sollte die Informationstätigkeit im Krisen-

fall inhaltlich und zeitlich mit involvierten

Behörden (z.B. Polizei oder Untersu-

chungsbehörden) abgesprochen sein.

Personenschutz wahren: Prinzipien der

Schweigepflicht sind einzuhalten. Name,

Adresse und Fotos von Betroffenen (Opfer,

Täterinnen und Täter) dürfen nicht weiter-

gegeben werden. Häufig ist es sinnvoll,

U n t e r s t ü t z u n g s a n g e b o t e  i m  U m g a n g  m i t  G e w a l t -  u n d  D i s z i p l i n p r o b l e m e n  a n  d e n  S c h u l e n

Die Lösung von Gewalt- und Disziplin-

problemen an den Schulen bedeutet für alle

an der Schule Beteiligten eine anspruchs-

volle und nicht selten zeitintensive Aufgabe.

Als Unterstützungsangebot hat das Departe-

ment für Bildung, Kultur und Sport (BKS)

die Broschüre «Gewalt- und Disziplinpro-

bleme. Prävention, Sanktion, Kriseninter-

vention.» verfasst sowie eine Internetplatt-

form (www.ag.ch/gewaltpraevention) ein-

gerichtet.

Beide Angebote bieten Orientierungshilfen

in der Entwicklung praxistauglicher Mass-

nahmen für eine friedliche, konfliktfähige

und lernförderliche Schulkultur.

Die Broschüre und die Internetplattform

beinhalten handlungsleitende Grundsätze

zu den Bereichen Prävention, Sanktion und

Krisenintervention. Die Internetplattform

nutzt darüber hinaus das interaktive Poten-

tial des Internets und versteht sich als kon-

tinuierlich wachsender Informations-

pool. Unter der Rubrik «Konzepte an den

Schulen» finden Interessentinnen und

Interessenten konkrete Massnahmen ge-

gen Gewalt- und Disziplinprobleme, die

an Aargauer Schulen bereits praktiziert

werden.

Die Internetplattform befindet sich in der

Startphase. Einige Schulen konnten bereits

dafür gewonnen werden, ausgewählte As-

pekte ihrer Arbeit im Gewalt- und Diszip-

linarbereich im Netz vorzustellen. Deren

Beiträge dürften anderen Schulen als wert-

volle Informations- und Inspirationsquelle

dienen, um selber Massnahmen gegen Ge-

walt- und Disziplinprobleme zu entwickeln

und umzusetzen oder eigene Handhabun-

gen bei Bedarf zu optimieren. Umso mehr

ist zu hoffen, dass weitere Beiträge hinzu-

kommen. Je mehr Schulen sich mit eigenen

Beiträgen an der Internetplattform betei-

ligen, desto mehr kann jede einzelne Schule

vom Angebot der Plattform profitieren.

Das BKS möchte darum Schulen dazu auf-

rufen, sich zu melden, falls sie über Mass-

nahmen oder Verfahrensweisen bzw. Kon-

zepte verfügen, die sich für sie im Umgang

mit Gewalt- und Disziplinproblemen be-

währt haben.

Sie können sich hierzu gerne mit Martina

Bruggmann, Fachstelle Pädagogik der Ab-

teilung Volksschule und Heime, in Verbin-

dung setzen (martina.bruggmann@ag.ch,

Tel. 062 835 20 38).

M a r t i n a  B r u g g m a n n ,  F a c h s t e l l e

P ä d a g o g i k ,  B K S
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Ausmass und Details des Personenschutzes

mit den Angehörigen direkt abzusprechen

und zu organisieren.

Ort des Geschehens abschirmen: Wenn

irgend möglich, sollen Medienschaffende

oder andere neugierige Personen so lange

wie erforderlich vom Ort des Geschehens

ferngehalten werden.

Medien als Sprachrohr nutzen: Medien

können die Anliegen einer Schule positiv

unterstützen, z.B. wenn man sie dazu an-

regt, hilfreiche Telefonnummern, Kontakt-

stellen und Hintergrundinformationen

bekannt zu geben. Im Falle eines publik

gewordenen Suizids beispielsweise ist es

sinnvoll, wenn Medien über generelle Ursa-

chen von suizidalen Krisen und über ent-

sprechende Hilfsangebote und Bewälti-

gungsmöglichkeiten berichten.

Positive Medienarbeit verstärken: Die

Zusammenarbeit mit Medien sollte syste-

matisch und mit Umsicht gestaltet werden.

Grundsätzliches Misstrauen gegenüber

Medienschaffenden ist jedoch fehl am

Platz. Die meisten Medienschaffenden sind

an einer konstruktiven und wahrheitsge-

treuen Informationsarbeit interessiert.

Umso mehr lohnt es sich, aktiv zu einer

positiven Zusammenarbeit mit den Medien

beizutragen, z.B. indem man sich für eine

gute Berichterstattung bei den Verantwort-

lichen persönlich bedankt.

N i c  K a u f m a n n ,  L e i t e r  K o m m u n i k a t i o n  B K S


